Melchior - Rundbriefe zur Abschiebungshaft


An die

Bezieher

des Rundbriefs

zur Abschiebungshaft

Rundbrief 01/2007

Korrektur zu Rundbrief 23/2006

Die dem Rundbrief 23/2006 beigefügte Entscheidung des OLG München vom 25.09.2006 trägt eine falsche Dateibezeichnung (OLG-Muenchen-vom-27-Oktober-2006.doc). Für Bezieher, die die Entscheidungen nicht nur ausdrucken, sondern abspeichern, ist deshalb der Beschluss vom 25.09.2006 nochmals mit der richtigen Dateibezeichnung beigefügt. Ich bitte bei der Einspeicherung zu beachten, dass es auch einen Beschluss des OLG München vom 27.10.2006 gibt, der mit dem Rundbrief 22/2006 herausgegeben wurde. 

I.

Feststellungsinteresse der antragstellenden Behörde

Beigefügt ist (als doc-Datei) die Loseblatt-Version einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Köln vom 11. September 2006 – 16 Wx 198/06 – mit der höflichen Bitte, diese Unterlage dem bisherigen Bestand (Anhang) hinzuzufügen.

Die Entscheidung behandelt die zuletzt im Rundbrief 23/2006 auf Seite 91 angesprochene Thematik, ob die haftantragstellende Behörde nach Erledigung (hier: durch Abschiebung) im Wege der Fortsetzungsfeststellung klären lassen kann, ob ihr Vorgehen rechtmäßig war. Das OLG verneint dies in Übereinstimmung mit der bisherigen Rechtsprechung, auch wenn – wie hier – Haftentschädigungsansprüche bereits angekündigt sind. 

Im konkreten Fall hatte das Landgericht die Haftanordnung aufgehoben und die Entlassung aus der Haft angeordnet, so dass ohne weitere Klärung im Wege der Fortsetzungsfeststellung auch keine Grundlage für die Erhebung von Kosten für die bereits vollzogene Haft bestehen dürfte.

II.

Zur Anhörung des Ehepartners

und

Zum Haftgrund nach § 62 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AufenthG (Belehrung)

Beigefügt ist (als doc-Datei) die Loseblatt-Version einer Entscheidung des Oberlandesgerichts München vom 25. Oktober 2006 – 34 Wx 120/06 – mit der höflichen Bitte, diese Unterlage dem bisherigen Bestand (Anhang) hinzuzufügen.

Die Anhörung der nicht dauernd getrennt lebenden Ehefrau war unterblieben. Die Anhörung des Ehepartners gehört zu den Basics des Abschiebungshaftrechts. Das OLG hat deshalb den die Haftanordnung des Amtsgerichts bestätigenden Beschluss des Landgerichts aufgehoben und die Sache an das Landgericht zurückverwiesen. Die Aufhebung ist in solchen Fällen zwingend, weil es in diesem Zusammenhang – wie das OLG zu Recht und wiederholt feststellt – auf die Frage der Erheblichkeit der zu erwartenden Angaben des Ehepartners nicht ankommt. Ein Fall, in dem nach dem Gesetz ausnahmsweise von der Anhörung abgesehen werden kann (erhebliche Verzögerung oder unverhältnismäßige Kosten), lag hier eindeutig nicht vor. 

Das Landgericht hatte den Haftgrund nach § 62 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AufenthG bejaht, ohne festzustellen, dass der Betroffene vorher belehrt wurde. Das OLG bezeichnet dies als problematisch. Dem Feedback auf meine Rundbriefe entnehme ich, dass über den notwendigen Inhalt einer solchen Belehrung erhebliche Unsicherheiten bestehen. Die Belehrung sollte sich 

· am Wortlaut des § 62 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AufenthG orientieren, 

· den deutlichen Hinweis enthalten, dass andernfalls Haft droht, 

· von dem Betroffenen unterschrieben werden 

· und dem Haftantrag, soweit er sich auf diese Vorschrift stützt, beigefügt sein. 

Es ist nicht erkennbar, welche Schwierigkeiten ein solches Vorgehen mit sich bringen könnte. Die übliche Belehrung nach § 10 AsylVerfG ist nicht ausreichend.  

III.

· Zur erneuten Anhörung des Betroffenen in der Beschwerdeinstanz

· Zur Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör, wenn eine angekündigte Beschwerdebegründung nicht abgewartet wird (Überbeschleunigung)

· Zur Veränderung des Haftzwecks ( Abschiebung statt Zurückschiebung )

· Zur Unzulässigkeit der Zurückschiebungshaft bei freiwilliger Reisebereitschaft des Betroffenen

Beigefügt ist (als doc-Datei) die Loseblatt-Version eines Auszugs aus einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 16. Oktober 2006 – I-3 Wx 217/06 – mit der höflichen Bitte, diese Unterlage dem bisherigen Bestand (Anhang) hinzuzufügen.

Die Entscheidung befasst sich mit einer Mehrzahl von relevanten Punkten:

a) Einmal betont das OLG die rechtliche Notwendigkeit der nochmaligen Anhörung des Betroffenen in der Beschwerdeinstanz. Der Umstand, dass – wie auch von dem OLG Düsseldorf – weiterhin "unter eng begrenzten Voraussetzungen" Ausnahmen zugelassen werden, führt leider in vielen Gerichtsbezirken immer noch dazu, dass die Ausnahme eher die Regel darstellt. 

b) Im konkreten Fall war von der Anwältin des Betroffenen Beschwerde eingelegt und die Begründung der Beschwerde in einem gesonderten Schriftsatz angekündigt worden. Die Beschwerde war am 01.09.2006 eingelegt worden. Die angekündigte Beschwerdebegründung war am 13.09.2006 bei dem Amtsgericht eingegangen und dem Landgericht am 14.09.2006 vorgelegt worden. In der Zwischenzeit hatte das Landgericht jedoch bereits mit Beschluss vom 11.09.2006 über die Beschwerde entschieden. 

Das OLG sieht in dieser Handhabung zu Recht eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör durch das Landgericht. 

Die Verpflichtung der Gerichte, Haftsachen vorrangig und beschleunigt zu bearbeiten, darf nicht  durch Überbeschleunigung zu einer Verkürzung der Verfahrensrechte der Betroffenen führen. Ist unklar, ob noch Vortrag erfolgen soll, sind sachgerechte Fristen zu setzen. Im landgerichtlichen Verfahren können diese von dem OLG behandelten Probleme ohnehin nur dann auftreten, wenn – wie hier - von einem Anhörungstermin in Anwesenheit des Verfahrensbevollmächtigten abgesehen wird.

Die zu a) und b) genannten Fehler haben zur Aufhebung des landgerichtlichen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache geführt. Für das weitere Verfahren vor dem LG hat das OLG noch auf zwei (nach weiterer Klärung u.U. relevante) Gesichtspunkte hingewiesen (nachstehend c) und d).

c)  AG und LG hatten Haft zur Sicherung der Zurückschiebung nach Spanien angeordnet. Die antragstellende Behörde (BPol) hatte im Rahmen der weiteren Beschwerde vorgetragen, dass zum jetzigen Zeitpunkt eine Rückschiebung des Betroffenen nach Nigeria bevorzugt werde, weil eine Übernahme durch die spanischen Behörden bisher abgelehnt worden sei.   

Das OLG hat hierzu unter Bezugnahme auf die Entscheidung des Schleswig-Holsteini-schen OLG  vom 25.09.2003 – 2 W 154 + 155 + 158/03 (Anhang zum Kommentar) festgestellt, dass der Wechsel von einer Zurückschiebung zu einer Abschiebung keinen Wegfall des Grundes für die (hier von der Bundespolizei beantragten) Freiheitsentziehung im Sinne des § 10 Abs. 1 FEVG darstellen würde. 

Nach diesseitigem Verständnis sind solche Haftumwandlungen nicht unproblematisch (siehe hierzu bereits Rundbrief 9/2004). Sie setzen in jedem Fall einen Antrag der hierfür (also für die Abschiebung) zuständigen Behörde voraus, machen eine erneute mündliche Anhörung des Betroffenen erforderlich und erfordern auch eine gerichtliche Neubewertung der Zulässigkeit nach § 62 Abs. 2 Satz 4 AufenthG. Außerdem ist generell zu bedenken, dass die Zulässigkeit einer Zurückschiebung in einen sicheren Drittstaat nichts über die Zulässigkeit einer Abschiebung in das Heimat-/Herkunftsland besagt. Es kann auch die Zuständigkeit für Abschiebungen gänzlich auf ein anderes Land übergegangen sein (vgl. hierzu Schleswig-Holsteinisches OLG vom 10.11.2005 – 2 W 187/05 – Anhang zum Kommentar und in SchlHA 2006, 403 sowie Rundbrief 18/2005, Seite 68).

d) Schliesslich verweist das OLG Düsseldorf auf die  Unzulässigkeit einer Zurückschiebungshaft, wenn der Betroffene freiwillig und auf direktem Weg in das Land ausreisen will, in das er zurückgeschoben werden soll. Im einzelnen führt das OLG hierzu aus:

"Soweit die Haft die Zurückführung des Betroffenen nach Spanien sichern soll, ist folgendes zu bedenken:

Ein Haftgrund ist dann nicht gegeben, wenn der Betroffene freiwillig und auf direktem Wege in das Land ausreisen will, in das er zurückgeschoben werden soll. Es ist nicht Sinn und Zweck der Zurückschiebungshaft, die freiwillige Ausreise - sei sie nun legal oder illegal - in genau dieses Land zu verhindern. Durch die Zurückschiebungshaft soll vielmehr nur sicher gestellt werden, dass der Betroffene die Bundesrepublik Deutschland verlässt und in das Land zurückkehrt, in das er zurückgeschoben werden darf. Dieses Ziel wird indessen auch dann erreicht, wenn der Betroffene - sei es nun legal oder illegal - freiwillig in dieses Land ausreist. Unerheblich ist hierbei ob die Behörden des Aufnahmestaats eine Übernahme des Betroffenen derzeit ablehnen, weil dies allein die Ausreise nicht hindert. Die Besorgnis der freiwilligen illegalen Ausreise in den vorgesehenen Aufnahmestaat reicht deshalb allein nicht aus, um eine Inhaftierung zu rechtfertigen. (vgl. OLGR Schleswig 2006, 142).

Wenn also die Ermittlungen ergeben, dass der Betroffene freiwillig nach Spanien ausreisen kann und will, so ist die Zurückschiebungshaft unzulässig." 
Es ist zu dieser Thematik auch zu verweisen  auf die im Anhang zum Kommentar mitgeteilten Entscheidungen des 

OLG Düsseldorf vom 13. Juni 2006, 

OLG Schleswig vom 12. Januar 2005 und 

OLG Schleswig vom 10. November 2005. 

und auf die kritischen Hinweise zu der genannten Rechtsprechung von Winkelmann in SchlHA 2006, 384, 387.

IV.  

Zur Frage, ob der Haftrichter eine Haftanordnung zeitweise 

(hier: für die Dauer bestehender Haftunfähigkeit) außer Vollzug setzen kann

Beigefügt ist (als doc-Datei) die Loseblatt-Version eines Auszugs aus einer Entscheidung des Saarländischen Oberlandesgerichts vom 11. Mai 2006 – 5 W 68/05-24 – mit der höflichen Bitte, diese Unterlage dem bisherigen Bestand (Anhang) hinzuzufügen.

Auf die Entscheidung war bereits im Rundbrief 16/2006 mit folgender Anmerkung hingewiesen worden:

"Im konkreten Fall hatte das Landgericht die Beschwerde gegen die Haftanordnung des Amtsgerichts mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass der Beschluss des Amtsgerichts für die Dauer der Gewahrsamsunfähigkeit der Betroffenen (die feststand) außer Vollzug gesetzt wird.

Das OLG hat diese Maßgabe (wird außer Vollzug gesetzt) für unzulässig gehalten, weil dies nicht in die Kompetenz des Haftrichters falle; Anordnungen dieser Art könne nur die Ausländerbehörde im Rahmen des Vollzugs treffen. 


Die vollständige Entscheidung kann in der kostenlosen Datenbank saarländischer Gerichte aufgerufen werden unter:

http://212.18.201.36/cgi-bin/rechtsprechung/sl_frameset.py

Um Mißverständnissen vorzubeugen:

Die Verantwortung dafür, dass keine Haft gegen haftunfähige Personen vollzogen wird, trifft Haftrichter und Ausländerbehörde gleichermaßen:

Wenn ein Betroffener nicht haftfähig ist, hat der Haftrichter von der Anordnung der Haft Abstand zu nehmen oder eine bereits laufende Haft von Amts wegen oder auf Antrag hin aufzuheben. Hierüber besteht kein Streit.

Ebenso darf die Ausländerbehörde bei Haftunfähigkeit selbstverständlich keinen Haftantrag stellen oder aufrechterhalten und sie ist verpflichtet, den Haftvollzug sofort abzubrechen, wenn und sobald sich Haftunfähigkeit nachträglich einstellt."

Das OLG nimmt über den konkreten Anlass der zeitweisen Haftunfähigkeit hinaus generell zu der Frage Stellung, ob der Haftrichter Maßnahmen der Haftverschonung anordnen darf, und verneint dies. Es handelt sich um eine rechtlich noch wenig aufgearbeitete Thematik. Man wird nach diesseitigem Verständnis die einzelnen Fallgestaltungen differenziert behandelt müssen.

Ist der Betroffene haftunfähig, kommt Haft nicht in Betracht. Das ist wohl allgemeine Meinung. Der Richter hat also die Haft abzulehnen oder eine bestehende Haftanordnung aufzuheben. Es geht hier nicht um die Frage eines milderen Mittels, weil die Haft in solchen Fällen als Mittel zur Sicherung der Abschiebung überhaupt nicht zur Verfügung steht.

Mit den Fällen der Haftunfähigkeit sind diejenigen Fallgestaltungen vergleichbar, in denen sich aus humanitären Gründen eine Haft von vornherein verbietet, wie dies z.B. unter 62.0.3 der Vorläufigen Anwendungshinweise angedeutet und in Ländererlassen teilweise ausgeführt ist. 

Im Übrigen ist Haft immer die ultima ratio. Stehen mildere Mittel zur Sicherung der Abschiebung (anstelle der an sich möglichen Haft) zur Verfügung, muß von diesen milderen Mitteln aus verfassungsrechtlichen Gründen auch Gebrauch gemacht werden. Die Rechtsprechnung geht bisher mit dieser Fragestellung allerdings nur sehr zögerlich um. Der mitunter anzutreffende Hinweis, dass nach dem Wortlaut des § 62 Abs. 2 Satz 1 AufenthG ein Ausländer unter den dort genannten Voraussetzungen in Haft zu nehmen "ist", dürfte kaum weiterführend sein, weil inzwischen klargestellt ist, dass § 62 AufenthG verfassungskonform zu handhaben ist.  

Eindeutige Klärungen gibt es bisher nur zur Frage der Minderjährigenhaft (also der Haft bei 16- und 17-jährigen). Die Rechtsprechung verlangt in diesen Fällen, dass die Ausländerbehörde/Polizei, bevor sie überhaupt einen Haftantrag stellt, mögliche mildere Mittel geprüft haben muß. Unterläßt die Behörde dies, wird der Haftantrag zurückgewiesen. Die Frage, wie zu verfahren ist, wenn Meinungsverschiedenheiten zwischen der antragstellenden Behörde und dem Gericht über die Tauglichkeit eines haftersetzenden Mittels bestehen, ist bisher zumindest noch nicht eindeutig beantwortet. Das letzte Wort kann in diesen Fällen nur das Gericht haben. 

Eine Übertragung der zur Minderjährigenhaft entwickelten Grundsätze auf volljährige Betroffene gibt es bisher nicht, obwohl vieles für eine solche Übertragung spricht.

Allerdings gibt es vereinzelte Versuche, die Regelung des § 116 StPO entsprechend heranzuziehen. Da die Regelung des § 116 StPO Ausdruck eines allgemeineren Rechtsgedankens ist, der auch für die Abschiebungshaft zutrifft, bestehen aus diesseitiger Sicht keine rechtlichen Bedenken, die Vorschrift im Rahmen des FEVG entsprechend anzuwenden. 

V.

Anordnung der sofortigen Wirksamkeit
Aus gegebenem Anlass ist darauf hinzuweisen, dass die Ausländerbehörde/Polizei von einer Haftanordnung nur Gebrauch machen darf, wenn entweder das Gericht ausdrücklich die sofortige Wirksamkeit der Entscheidung angeordnet hat oder wenn die Entscheidung rechtskräftig geworden ist (vgl. § 8 Abs. 1 FEVG). Dies gilt auch für einstweilige Anordnungen (§ 11 Abs. 2 FEVG) und gehört auch  zu den Basics des Abschiebungshaftrechts. Es wird hierzu u.a. auf die Entscheidung des OLG Celle vom 16.06.2005 – 22 W 27/05 – (Anhang zum Kommentar) und auf den Rundbrief 15/2005 (dort Seite 58) verwiesen. Die Verantwortung dafür, dass die Vollziehung eines Beschlusses unterbleibt, der weder rechtskräftig noch für sofort wirksam erklärt worden ist, trifft die antragstellende Behörde und die Haftanstalt. 

Düsseldorf, den 23. Januar 2007

Mit freundlichen Grüssen

Klaus Melchior

Golzheimer Platz 9

40474 Düsseldorf

fon + fax: 0211-4541192

mailto:mkmelchior@t-online.de
http://www.abschiebungshaft.de/
http://www.freiheitsentziehung.de/Inhalt.htm
http://groups.google.de/group/Abschiebungshaft
---
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